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(54) Behälter

(57) Die Erfindung betrifft einen Behälter (1) zum
Transport von gekühlten und/oder tiefgekühlten Produk-
ten, insbesondere Lebensmitteln.

Der Behälter (1) zum Transport von gekühlten
und/oder tiefgekühlten Produkten mit einer als Abstell-
fläche ausgebildeten Unterseite (2) umfasst wenigstens
zwei voneinander getrennte Kühlkammern (7, 8) zur Auf-
nahme von gekühlten oder tiefgekühlten Produkten und

eine der Anzahl der Kühlkammern (7, 8) entsprechende
Anzahl von Kühlmittelkammern (9, 10) zur wahlweisen
Aufnahme von Kühlmittel. Jeweils eine Kühlmittelkam-
mer (9, 10) ist mit einer Kühlkammer (7, 8) über wenigs-
tens eine Fluidleitung (11) verbunden. Jeweils wenigs-
tens zwei Kühlmittelkammern (9, 10) sind über wenigs-
tens eine Fluidleitung (12) untereinander verbunden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Behälter zum Trans-
port von gekühlten und/oder tiefgekühlten Produkten.
[0002] Im Stand der Technik sind diverse Kühlboxen
zum Kühlen von Lebensmitteln bekannt. In einer einfa-
chen Ausführung ist die Kühlbox aus einem Isoliermate-
rial gefertigt und weist einen innenliegenden Kühlraum
auf, in den neben den zu kühlenden Lebensmitteln auch
noch ein oder mehrere Kühlakkus, die nach dem Prinzip
eines Latentwärmespeichers wirken, eingebracht wer-
den können. Die Kühlakkus geben dann nach und nach
die in ihnen "gespeicherte Kälte" an den Kühlraum ab.
[0003] Nachteilig an diesem Stand der Technik ist die
nur geringe und nur über einen kurzen Zeitraum sicher-
gestellte Kühlung der Lebensmittel. Außerdem ist bei ei-
ner solchen Kühlbox lediglich ein einziger Kühlraum vor-
handen, sodass nur entweder gekühlte oder tiefgekühlte
Produkte transportiert werden können. Bei einem gleich-
zeitigen Transport von gekühlten oder tiefgekühlten Pro-
dukten treten entweder bei den lediglich zu kühlenden
Lebensmitteln Gefrierschäden auf oder die tiefzukühlen-
den Lebensmittel tauen auf.
[0004] Im deutschen Gebrauchsmuster DE 295 80 117
U1 ist eine Kühlbox offenbart, bei welcher der Kühlraum
durch ein doppeltwirkendes Wandelement geteilt ist. Auf
der einen Seite des Wandelementes ist eine zum Kühl-
raum offene Aufnahme für ein festes und sublimierbares
Kühlelement, auf der anderen Seite ist ein dichter Behäl-
ter für ein Eutektikum mit konstanter Schmelztemperatur
vorgesehen. Auf der Seite der offenen Aufnahme des
Wandelementes können so Tiefkühltemperaturen er-
reicht werden, während das Eutektikum die andere Seite
des Wandelementes auf seiner Schmelztemperatur hält.
Allerdings gilt dies nur, solange das Eutektikum nicht voll-
ständig gefroren ist. Sobald das Eutektikum gefroren ist,
wird auch die andere Seite des Wandelementes auf Tief-
kühltemperatur herabgekühlt.
[0005] Auch wenn die Kühlbox gemäß DE 295 80 117
U1 zum gleichzeitigen Transport von gekühlten und tief-
gekühlten Lebensmitteln geeignet ist, ist nachteilig, dass
sie sich grundsätzlich nur für kurze Transportwege und
-zeiten einsetzen lässt, wobei die letztendliche maximale
Transportzeit maßgeblich von der Menge des Eutekti-
kums abhängt. Die Menge des Eutektikums kann jedoch
nicht beliebig erhöht werden, da sonst die Kühlbox in
Größe und Gewicht nicht mehr handhabbar wäre.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ei-
nen Behälter zum Transport von gekühlten und/oder tief-
gekühlten Produkten zu schaffen, welcher die Nachteile
aus dem Stand der Technik nicht mehr oder nur noch in
vermindertem Maße aufweist.
[0007] Gelöst wird diese Aufgabe durch einen Behälter
gemäß dem Hauptanspruch. Vorteilhafte Weiterbildun-
gen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
[0008] Demnach betrifft die Erfindung einen Behälter
zum Transport von gekühlten und/oder tiefgekühlten
Produkten mit einer als Abstellfläche ausgebildeten Un-

terseite, umfassend wenigstens zwei voneinander ge-
trennte Kühlkammern zur Aufnahme von gekühlten oder
tiefgekühlten Produkten, sowie eine der Anzahl der Kühl-
kammern entsprechende Anzahl von Kühlmittelkam-
mern zur wahlweisen Aufnahme von Kühlmittel, wobei
jeweils eine Kühlmittelkammer mit einer Kühlkammer
über wenigstens eine Fluidleitung verbunden ist und je-
weils wenigstens zwei Kühlmittelkammern über wenigs-
tens eine Fluidleitung untereinander verbunden sind.
[0009] Der erfindungsgemäße Behälter eignet sich
zum Transport von ausschließlich gekühlten Produkten,
zum Transport von ausschließlich tiefgekühlten Produk-
ten sowie zum gleichzeitigen Transport von gekühlten
und tiefgekühlten Produkten. Für den Transport von ge-
kühlten Produkten kann dabei über einen längeren Zeit-
raum eine Temperatur von üblicherweise bspw. 5°C bis
7°C, für den Transport von Tiefkühlprodukten von bspw.
-24°C bis -20°C zuverlässig aufrechterhalten werden -
auch bei dem angesprochenen gleichzeitigen Transport.
Untersuchungen haben gezeigt, dass die Temperatur-
bereiche bei einem erfindungsgemäßen Behälter regel-
mäßig für einen Zeitraum von wenigstens 48 Stunden
gewährleistet werden können.
[0010] Soll in allen Kühlkammern des Behälters eine
einheitliche Temperatur herrschen, ist in allen Kühlmit-
telkammern ein (identisches) Kühlmittel - bspw. Trocken-
eis - vorzusehen. Das Kühlmittel in den jeweiligen Kühl-
kammern kühlt dann über Konvektion oder sonstigen
Wärmeaustausch durch die Fluidleitung die mit der je-
weiligen Kühlmittelkammer verbundene Kühlkammer,
womit jede Kühlkammer auf die gewünschte einheitliche
Temperatur gekühlt werden kann.
[0011] Sollen zum gleichzeitigen Transport von ge-
kühlten und tiefgekühlten Produkten in den Kühlkam-
mern unterschiedliche Temperaturen herrschen, so kann
bspw. Trockeneis als Kühlmittel in die mit einer auf Tief-
kühltemperaturen zu kühlende Kühlkammer fluidverbun-
dene Kühlmittelkammer eingebracht werden, während
eine Kühlmittelkammer, die mit der Kühlkammer für die
gekühlten Produkte fluidverbunden ist, kühlmittelfrei sein
kann. Die Kühlkammer für die Tiefkühlprodukte wird
dann unmittelbar und direkt von dem Kühlmittel aus der
damit verbundenen Kühlmittelkammer - bspw. über Kon-
vektion oder sonstigen Wärmeaustausch durch die ent-
sprechende Fluidleitung(en) - auf Tiefkühltemperaturen
gekühlt. Die Kühlkammer für Kühlprodukte wird hinge-
gen lediglich indirekt durch das Kühlmittel in der mit der
tiefzukühlenden Kühlkammer verbundenen Kühlmittel-
kammer gekühlt. Eine Konvektion oder ein sonstiger
Wärmeaustausch zwischen dieser Kühlmittelkammer
und der Kühlkammer für Kühlprodukte erfolgt nämlich
nur indirekt über die Fluidleitung(en) zwischen der mit
Kühlmittel gefüllten Kühlmittelkammer und der kühlmit-
telfreien Kühlmittelkammer, der kühlmittelfreien Kühlmit-
telkammer selbst und der Fluidleitung(en) zwischen der
kühlmittelfreien Kühlmittelkammer und der Kühlkammer
für Kühlprodukte. Die kühlmittelfreie Kühlmittelkammer
kann z.B. allein mit Luft gefüllt sein.
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[0012] In der indirekt gekühlten Kühlkammer ergeben
sich so höhere Temperaturen als in der direkt gekühlten
Kühlkammer. Durch geeignete Ausgestaltung der Kühl-
kammern, Kühlmittelkammern und Fluidleitungen, durch
geeignete Wahl von Kühlmittelart und -menge und ge-
eignete Verteilung des Kühlmittels in den Kühlmittelkam-
mern lassen sich so unterschiedliche Temperaturen in
den einzelnen Kühlkammern einstellen. Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass die entsprechenden Tempera-
turen bei einem erfindungsgemäßen Behälter über einen
Zeitraum von mehr als 48 Stunden zuverlässig aufrecht-
erhalten werden können.
[0013] Es ist bevorzugt, wenn die wenigstens eine Flu-
idleitung zwischen einer Kühlmittelkammer und einer
Kühlkammer von der Kühlmittelkammer aus zur Unter-
seite des Behälters hin stetig abfallend ist. Durch eine
entsprechende Anordnung ist gewährleistet, dass bei ei-
ner ordnungsgemäßen Aufstellung des Behälters auf
dessen Unterseite die natürliche Konvektion zwischen
Kühlmittelkammer und Kühlkammer begünstigt wird. Die
bspw. durch ein Kühlmittel in der Kühlmittelkammer ge-
kühlte Luft oder sonstiges Gas kann durch eine entspre-
chende Fluidleitung in die Kühlkammer absinken.
[0014] Es ist weiter bevorzugt, wenn die wenigstens
eine Fluidleitung zwischen einer Kühlmittelkammer und
einer Kühlkammer von dem der Unterseite des Behälters
naheliegenden Bereich der Kühlmittelkammer zu dem
von der Unterseite des Behälters entfernten Bereich der
Kühlkammer geführt ist. Indem die Fluidleitung von dem
der Unterseite des Behälters naheliegenden Bereich der
Kühlmittelkammer - bei ordnungsgemäßer Aufstellung
des Behälters auf dessen Unterseite also der untere Be-
reich der Kühlmittelkammer - ausgeht, kann gekühlte Luft
oder sonstiges Gas aus der Kühlmittelkammer aufgrund
der natürlichen Konvektion einfach in die wenigstens ei-
ne Fluidleitung gelangen, wodurch die Konvektion von
der Kühlmittelkammer in die Kühlkammer begünstigt
wird. Das Ende der wenigstens einen Fluidleitung im von
der Unterseite des Behälters entfernten Bereich der
Kühlkammer - bei ordnungsgemäßer Aufstellung des Be-
hälters auf dessen Unterseite also der obere Bereich der
Kühlkammer - ermöglicht, dass die von der Kühlmittel-
kammer stammende gekühlte Luft oder sonstiges Gas
nach dem Eintritt in die Kühlkammer innerhalb der Kühl-
kammer weiter absinkt, die Kühlkammer also praktisch
durchquert. Dadurch wird eine gute Kühlung oder Tief-
kühlung der Produkte in der Kühlkammer erreicht.
[0015] Es ist dabei besonders bevorzugt, wenn die Flu-
idleitung vom Boden der Kühlmittelkammer (also der der
Unterseite des Behälters nächstliegenden Wand der
Kühlmittelkammer) abgeht und/oder an der Decke der
Kühlkammer (also der der Unterseite des Behälters fern-
liegendsten Wand der Kühlkammer) endet.
[0016] Es ist bevorzugt, dass die wenigstens eine Flu-
idleitung zwischen zwei Kühlmittelkammern im Wesent-
lichen parallel zur Unterseite des Behälters ist. "Im We-
sentlichen parallel zur Unterseite des Behälters" bedeu-
tet insbesondere, dass bei einer ordnungsgemäßen Auf-

stellung des Behälters auf dessen Unterseite auf einer
horizontalen Fläche die wenigstens eine Fluidleitung zwi-
schen zwei Kühlmittelkammern horizontal verläuft. Eine
entsprechende Ausgestaltung ist für die oben beschrie-
bene indirekte Kühlung vorteilhaft. Durch eine entspre-
chende parallele Anordnung der Fluidleitung ist weiterhin
sichergestellt, dass bei der wahlweisen Befüllung einer
der beiden miteinander verbundenen Kältemittelkam-
mern mit einem Kältemittel, während die andere Kälte-
mittelkammer kältemittelfrei bleibt, vergleichbare Ergeb-
nisse hinsichtlich des Wärmeaustausches zwischen den
beiden Kältemittelkammern zu erwarten sind.
[0017] Die Fluidleitungen können grundsätzlich als
Durchgangsöffnungen in die unterschiedliche Kammern
voneinander abgrenzenden Trennwände ausgebildet
sein. Fluidleitungen können auch als vorzugsweise in die
Wandung des Behälters integrierte Fluidkanäle ausge-
staltet sein. Selbstverständlich ist es auch möglich, die
einzelnen, in einem erfindungsgemäßen Behälter vorge-
sehenen Fluidleitungen unterschiedlich auszugestalten,
wobei insbesondere auf die vorgenannten Ausführungs-
möglichkeiten zurückgegriffen werden kann.
[0018] Es ist vorteilhaft, wenn Mittel zum wahlweisen
Verschließen wenigstens einer der Fluidleitungen zwi-
schen einer Kühlmittelkammer und einer Kühlkammer
und/oder zwischen zwei Kühlmittelkammern vorgesehen
sind. Insbesondere wenn mehr als eine Fluidverbindung
zwischen einer Kühlmittelkammer und einer Kühlkam-
mer bzw. zwischen zwei Kühlmittelkammern vorgesehen
sind, kann durch das wahlweise Verschließen wenigs-
tens eines Teils der Fluidleitungen der Wärmeaustausch
zwischen den einzelnen Kammern beeinflusst werden.
Die Mittel zum wahlweisen Verschließen können als
Stopfen ausgebildet sein. Es ist aber auch möglich, dass
als Mittel zum wahlweisen Verschließen der Fluidleitun-
gen auch Absperrschieber in wenigstens einem Teil der
Fluidleitungen vorgesehen sind.
[0019] Der Behälter weist auf seiner der Unterseite ge-
genüberliegenden Oberseite vorzugsweise einen De-
ckel auf, der zum gemeinsamen Verschließen wenigs-
tens zweier Kühlkammern des Behälters ausgebildet ist.
In anderen Worten können zwei oder mehr Kühlkammern
durch einen einzigen Deckel verschlossen werden. Ist
ein entsprechender Deckel vorgesehen, ist es bevorzugt,
wenn die zu den durch den Deckel verschließbaren Kühl-
kammern zugehörigen Kühlmittelkammern im Deckel
angeordnet sind, wobei der Deckel derart ausgebildet
ist, dass bei geschlossenem Deckel jeweils eine der
durch den Deckel verschlossenen Kühlkammern mit ei-
ner Kühlmittelkammer im Deckel fluidverbunden ist,
bspw. durch im Deckel angeordnete Fluidleitungen, die
an der Unterseite des Deckels enden. Die Kühlmittel-
kammern im Deckel sind dabei selbstverständlich erfin-
dungsgemäß untereinander fluidverbunden. Der Deckel
ist vorzugsweise derart ausgebildet, dass sich das Kühl-
mittel sicher im Deckel befindet und nicht unbeabsichtigt
aus dem Deckel herausgelangen kann. Das Verlet-
zungsrisiko kann so minimiert werden.
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[0020] Der Behälter weist vorzugsweise eine Überwa-
chungseinheit zur Überwachung der Temperaturen in
den einzelnen Kühlkammern des Behälters und/oder der
Neigung des Behälters auf. Die Überwachungseinheit
umfasst dazu vorzugsweise geeignete Temperatur-
und/oder Neigungssensoren. Über die Temperatursen-
soren kann die Einhaltung der gewünschten Tempera-
turen in den einzelnen Kühlkammern überprüft werden.
Über den Neigungssensor kann die Ausrichtung des Be-
hälters überprüft werden, um so eine ggf. für die Ausnut-
zung der natürlichen Konvektion ungünstige Ausrichtung
des Behälters (bspw. eine Überkopfausrichtung) feststel-
len zu können. Die Überwachungseinheit kann akusti-
sche und/oder optische Signalgeber aufweisen, über die
Warnungen bei Temperaturabweichungen und/oder un-
günstiger Ausrichtung ausgegeben werden können. Es
ist jedoch besonders bevorzugt, wenn die Überwa-
chungseinheit zur drahtlosen Übertragung der Überwa-
chungsergebnisse und/oder Messwerte an eine Auswer-
teeinheit ausgebildet ist. Die Übermittlung zwischen
Überwachungseinheit und Auswerteeinheit kann dabei
unmittelbar oder über ein drahtloses Datennetzwerk,
bspw. ein Mobilfunknetzwerk, erfolgen. Die Übermittlung
der Überwachungsergebnisse und/oder Messwerte
kann in regelmäßigen Zeitabständen auf Anfrage der
Auswerteeinheit oder bei Feststellung einer Auffälligkeit
bei den Überwachungsergebnissen und/oder Messwer-
ten durch die Überwachungseinheit erfolgen.
[0021] Es ist weiter bevorzugt, wenn der Behälter we-
nigstens ein Mittel für eine aktive Konvektion aufweist.
Mit einem solchen Mittel kann die natürliche Konvektion
unterstützt werden, um einen Luft- und/oder Gasaus-
tausch zwischen den einzelnen Kammern des Behälters
zu fördern. Ein Mittel für eine aktive Konvektion ist bspw.
ein Lüfter bzw. Ventilator. Das wenigstens eine Mittel für
eine aktive Konvektion ist vorzugsweise in einer oder
mehrere Fluidleitungen vorgesehen. Vorzugsweise ist
das wenigstens eine Mittel für eine aktive Konvektion
durch die Überwachungseinheit ansteuerbar. Die Über-
wachungseinheit kann so bei Feststellung von den Soll-
werten abweichenden Temperaturen die Kühlung der
einzelnen Kühlkammern beeinflussen.
[0022] Es ist bevorzugt, dass die voneinander getrenn-
ten Kühlkammern durch wahlweise herausnehmbare
Trennwände voneinander getrennt sind. Sind die Trenn-
wände herausnehmbar, lässt sich der Behälter in vorteil-
hafter Weise in den Fällen verwenden, in denen nur eine
einheitliche Temperatur innerhalb des Behälters erfor-
derlich ist.
[0023] Der Behälter und/oder die Trennwände sind
vorzugsweise aus thermisch isolierendem Material, vor-
zugsweise aus Schaumpolystrol. Dadurch kann der Wär-
meaustausch mit der Umgebung des Behälters sowie
dessen Kammern untereinander - ausgenommen der
ausdrücklich gewollte Wärmeaustausch über die Fluid-
leitungen - reduziert werden.
[0024] Es ist bevorzugt, wenn die Kühlmittelkammern
zur Aufnahme von festem und sublimierbarem Kühlmit-

tel, insbesondere Trockeneis, ausgebildet sind. Trocken-
eis sublimiert bei -78,48°C. Es bietet daher ausreichende
Kühleigenschaften und hinterlässt kein flüssiges
Schmelzprodukt, welches aufgefangen oder von den zu
kühlenden oder tiefzukühlenden Produkten getrennt ge-
halten werden müsste.
[0025] Die Erfindung wird nun anhand von vorteilhaf-
ten Ausführungsformen unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Zeichnungen beispielhaft beschrieben. Es zei-
gen:

Figur 1: eine Außenansicht eines ersten Ausfüh-
rungsbeispiels eines erfindungsgemäßen
Behälters;

Figur 2: eine Schnittansicht durch den Behälter ge-
mäß Figur 1;

Figur 3: eine Teilexplosionszeichnung des Behälters
gemäß Figur 1; und

Figur 4: ein zweites Ausführungsbeispiels eines erfin-
dungsgemäßen Behälters.

[0026] In Figur 1 ist ein erstes Ausführungsbeispiel ei-
nes erfindungsgemäßen Behälters 1 zum Transport von
gekühlten und/oder tiefgekühlten Produkten in einer Au-
ßenansicht dargestellt.
[0027] Der Behälter 1 ist quaderförmig ausgebildet und
weist eine als Abstellfläche ausgebildete Unterseite 2
auf. Auf der von der Unterseite 2 entgegengesetzten Sei-
te des Behälters 1 ist ein Deckel 3 vorgesehen, wobei
der Deckel 3 wiederrum zwei Deckelelemente 4, 5 um-
fasst.
[0028] Figur 2 zeigt eine Schnittansicht des Behälters
1 aus Figur 1, wobei der Schnitt entlang der mit A be-
zeichneten Strichlinie in Figur 1 angedeutet ist. Figur 3
zeigt einen entsprechenden Schnitt in Explosionsdarstel-
lung.
[0029] Der Behälter 1 umfasst zwei durch eine heraus-
nehmbare Trennwand 6 voneinander getrennte Kühl-
kammern 7, 8, die jeweils zur Aufnahme von gekühlten
oder tiefgekühlten Produkten, insbesondere Lebensmit-
teln, ausgebildet sind. Die Kühlkammern 7, 8 sind nach
Entfernen des Deckels 3 ohne weiteres zugänglich.
[0030] Im Deckel 3 als Teil des Behälters 1 ist eine der
Anzahl der Kühlkammern 7, 8 entsprechende Anzahl -
also zwei - Kühlmittelkammern 9, 10 vorgesehen. Die
Kühlmittelkammern 9, 10 sind durch Entfernen des einen
Deckelelementes 4 vom anderen Deckelelement 5 zu-
gänglich und können wahlweise mit Kühlmittel - in die-
sem Beispiel Trockeneis - befüllt werden.
[0031] Zwischen jeweils einer Kühlmittelkammer 9, 10
und einer Kühlkammer 7, 8 sind jeweils mehrere Fluid-
leitungen 11 vorgesehen (siehe Figur 3). Die Fluidleitun-
gen 11 beginnen jeweils am Boden 9’, 10’ der Kühlmit-
telkammern 9, 10 und führen - im geschlossenen Zu-
stand des Behälters 1 - stetig fallend in Bezug auf die
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Unterseite 2 des Behälters 1 jeweils zur Decke 7, 8’ einer
der Kühlkammern 7, 8, wobei die Decken 7, 8’ durch den
Deckel 3 gebildet sind. Durch diese Anordnung der Flu-
idleitungen wird die natürliche Konvektion von kalter Luft
oder sonstigem Gas aus den Kühlmittelkammern 9, 10
in die jeweiligen Kühlkammern 7, 8 begünstigt.
[0032] Weiterhin sind mehrere, als Durchgangsöffnun-
gen ausgebildete Fluidleitungen 12 (siehe Figur 3) zwi-
schen den beiden Kühlmittelkammern 9, 10 vorgesehen,
wobei diese Fluidleitungen 12 im geschlossenen Zu-
stand des Behälters 1 parallel zur Unterseite 2 des Be-
hälters 1 verlaufen.
[0033] Der Behälter 1 gemäß Figuren 1 bis 3 lässt sich
zum Transport von ausschließlich gekühlten oder aus-
schließlich tiefgekühlten Produkten verwenden. Er eig-
net sich aber insbesondere auch für den gleichzeitigen
Transport von gekühlten und tiefgekühlten Produkten.
[0034] Sollen in beiden Kühlkammern 7, 8 die gleich
Temperaturen - entweder zur Kühlung oder zur Tiefküh-
lung von Produkten - herrschen, können die beiden Kühl-
mittelkammern 9, 10 mit Kühlmittel, bspw. Trockeneis,
gefüllt werden. Die Menge des Kühlmittels kann abhän-
gig von der Menge und/oder der Größe der in den Kühl-
kammern 7, 8 enthaltenen Produkten abhängen. Um die
Temperatur in den Kühlkammern 7, 8 einzustellen, kön-
nen alle oder einzelne Fluidverbindungen 11 durch Stop-
fen 13 verschlossen sein. Durch die entsprechende Ver-
wendung von Stopfen 13 lässt sich das Temperaturge-
fälle zwischen Kühlmittelkammern 9, 10 und Kühlkam-
mern 7, 8 und damit die Temperatur in den Kühlkammern
7, 8 einstellen. Dadurch ist es möglich, dass auch bei mit
Trockeneis gefüllten Kühlmittelkammern 9, 10 wahlwei-
se sowohl Kühltemperaturen als auch Tiefkühltempera-
turen in den Kühlkammern 7, 8 erreicht werden. Bei ein-
heitlichen Temperaturen in den Kühlkammern 7, 8 kann
auch die Trennwand 6 entfernt werden.
[0035] Der Behälter 1 eignet sich aber insbesondere
für den gleichzeitigen Transport von sowohl gekühlten
als auch tiefgekühlten Produkten. Dazu wird die eine
Kühlkammer 7 zur Aufnahme von Tiefkühlprodukten auf
eine Temperatur von -24°C bis -20°C tiefgekühlt, wäh-
rend in der anderen Kühlkammer 8 zur Aufnahme von
Kühlprodukten Temperaturen von 5°C bis 7°C herrschen
sollen. Um dies zu erreichen, wird lediglich die mit der
Kühlkammer 7 über die Fluidleitungen 11 direkt verbun-
dene Kühlmittelkammer 9 mit Kühlmittel - in diesem Bei-
spiel Trockeneis - befüllt, während die andere Kühlmit-
telkammer 10 kühlmittelfrei bleibt. Dadurch wird die Kühl-
kammer 8 nur indirekt - nämlich durch die Fluidleitungen
12 zwischen den Kühlmittelkammern 9, 10, die Kühlmit-
telkammer 10 selbst und die Fluidleitungen 11 zwischen
der kühlmittelfreien Kühlmittelkammer 10 und der Kühl-
kammer 8 - gekühlt, was eine geringere Kühlung zur Fol-
ge hat. Im Ergebnis kann die Kühlkammer 7 aufgrund
der direkten Kühlung durch das Kühlmittel in der Kühl-
mittelkammer 9 auf Tiefkühltemperaturen gekühlt wer-
den, während die indirekte Kühlung der Kühlkammer 8
dort lediglich für Kühltemperaturen sorgt. Die Tempera-

tur in den Kühlkammern 7, 8 bzw. die Temperaturdiffe-
renz zwischen den beiden Kühlkammern 7, 8 kann zu-
sätzlich durch die Verwendung von Stopfen 13 zum Ver-
schließen einzelner Fluidleitungen 11, 12 eingestellt wer-
den.
[0036] Der Behälter 1 gemäß Figuren 1 bis 3 weist im
geschlossenen Zustand Außenmaße von 60cm x 60cm
x 60cm auf. Die Wandstärke der Außenwände des Be-
hälters 1 und der Trennwand 6 beträgt 8 cm. Der Behälter
1 inkl. des Deckels 3 und der Trennwand 6 ist aus
Schaumpolystrol gefertigt.
[0037] In Figur 4 ist ein zweites Ausführungsbeispiel
eines erfindungsgemäßen Behälters 1 dargestellt, wel-
cher sich im Wesentlichen analog zu dem Behälter 1 ge-
mäß Figuren 1 bis 3 verwenden lässt.
[0038] Der Behälter 1 aus thermisch isolierendem Ma-
terial ist quaderförmig ausgebildet und weist eine als Ab-
stellfläche ausgebildete Unterseite 2 auf. Auf der von der
Unterseite 2 entgegengesetzten Seite des Behälters 1
ist ein Deckel 3 vorgesehen, wobei der Deckel 3 in drei
separate Teile 3’, 3" geteilt ist.
[0039] Der Behälter 1 umfasst zwei durch eine Trenn-
wand 6 voneinander getrennte Kühlkammern 7, 8, die
jeweils zur Aufnahme von gekühlten oder tiefgekühlten
Produkten, insbesondere Lebensmitteln, ausgebildet
sind. Die Kühlkammern 7, 8 sind nach Entfernen des die
jeweiligen Kühlkammern 7, 8 abdeckenden separaten
Teils 3’ des Deckels 3 ohne weiteres zugänglich.
[0040] In der von einem separaten Teil 3" des Deckels
3 wahlweise abdeckbaren Oberseite der Trennwand 6
ist eine der Anzahl der Kühlkammern 7, 8 entsprechende
Anzahl - also zwei - Kühlmittelkammern 9, 10 vorgese-
hen. Die Kühlmittelkammern 9, 10 sind durch Entfernen
des besagten Teils 3" des Deckels 3 ohne weiteres zu-
gänglich und können wahlweise mit Kühlmittel - in die-
sem Beispiel Trockeneis - befüllt werden.
[0041] Zwischen jeweils einer Kühlmittelkammer 9, 10
und einer Kühlkammer 7, 8 ist jeweils eine Fluidleitung
11 vorgesehen. Die Fluidleitungen 11 beginnen jeweils
im der Unterseite 2 des Behälters 1 nächstliegenden Be-
reich der Kühlmittelkammern 9, 10 und führen stetig fal-
lend in Bezug auf die Unterseite 2 des Behälters 1 jeweils
zu dem von der Unterseite des Behälters 1 entfernten
Bereich einer der Kühlkammern 7, 8. Durch diese An-
ordnung der Fluidleitungen wird die natürliche Konvekti-
on von kalter Luft oder sonstigem Gas aus den Kühlmit-
telkammern 9, 10 in die jeweiligen Kühlkammern 7, 8
begünstigt.
[0042] Weiterhin sind zwei Fluidleitungen 12 zwischen
den beiden Kühlmittelkammern 9, 10 vorgesehen, wobei
diese Fluidleitungen 12 parallel zur Unterseite 2 des Be-
hälters 1 verlaufen.
[0043] Die eine der beiden Fluidleitungen 12 ist durch
ein Lüfterelement 14 geführt, welches als Mittel für eine
aktive Konvektion anzusehen ist. Sollte der Wärmeaus-
tausch aufgrund natürlicher Konvektion zwischen den
beiden Kühlmittelkammern 9, 10 und weitergehend von
den Kühlmittelkammern 9, 10 in die Kühlkammern 7, 8
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nicht ausreichend sein, kann das Lüfterelement 14 diese
Konvektion unterstützen.
[0044] Die andere der beiden Fluidleitungen 12 ist
durch einen Absperrschieber 15 geführt. Der Absperr-
schieber 15 ist dazu ausgebildet, die Fluidleitung 12
wahlweise zu verschließen und somit einen Luft- oder
Gasaustausch durch diese Fluidleitung 12 zu unterbin-
den. Dem Absperrschieber 15 kommt demnach eine ähn-
liche Funktion zu wie dem Stopfen 13 aus dem ersten
Ausführungsbeispiel gemäß Figuren 1 bis 3.
[0045] Der Behälter 1 weist weiterhin eine Überwa-
chungseinheit 16 zur Überwachung der Temperaturen
in den einzelnen Kühlkammern 7, 8 und der Neigung des
Behälters 1 auf. Dazu sind in den Kühlkammern 7, 8 Tem-
peratursensoren 17 vorgesehen, die über nicht darge-
stellte Leitungen mit der Überwachungseinheit 16 ver-
bunden sind. Direkt an der Überwachungseinheit 16 ist
ein Neigungssensor 18 angeordnet.
[0046] Über die Temperatursensoren 17 kann die Ein-
haltung der gewünschten Temperaturen in den einzel-
nen Kühlkammern 7, 8 überprüft werden. Über den Nei-
gungssensor kann die korrekte Ausrichtung des Behäl-
ters 1 mit der Unterseite 2 nach unten überprüft werden.
Die Überwachungseinheit 16 weist hierzu einen akusti-
schen Signalgeber 19 auf, über den Warnungen bei Tem-
peraturabweichungen - also Abweichungen zwischen
gemessenem Ist-Wert und einem vorgegebenen Soll-
Wert(-Bereich) - in den Kühlkammern 7, 8 und/oder un-
günstiger Ausrichtung des Behälters 1 ausgegeben wer-
den.
[0047] Weiterhin ist die Überwachungseinheit 16 zur
drahtlosen Übertragung der Überwachungsergebnisse
und der Messwerte an eine nicht dargestellte Auswerte-
einheit über ein GSM-Mobilfunknetz ausgebildet.

Patentansprüche

1. Behälter (1) zum Transport von gekühlten und/oder
tiefgekühlten Produkten mit einer als Abstellfläche
ausgebildeten Unterseite (2), umfassend wenigs-
tens zwei voneinander getrennte Kühlkammern (7,
8) zur Aufnahme von gekühlten oder tiefgekühlten
Produkten,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine der Anzahl der Kühlkammern (7, 8) entspre-
chende Anzahl von Kühlmittelkammern (9, 10) zur
wahlweisen Aufnahme von Kühlmittel vorgesehen
ist, wobei jeweils eine Kühlmittelkammer (9, 10) mit
einer Kühlkammer (7, 8) über wenigstens eine Flu-
idleitung (11) verbunden ist und jeweils wenigstens
zwei Kühlmittelkammern (9, 10) über wenigstens ei-
ne Fluidleitung (12) untereinander verbunden sind.

2. Behälter nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die wenigstens eine Fluidleitung (11) zwischen einer
Kühlmittelkammer (9, 10) und einer Kühlkammer (7,

8) von der Kühlmittelkammer (9, 10) aus zur Unter-
seite (2) des Behälters (1) hin stetig abfallend ist.

3. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
die wenigstens eine Fluidleitung (11) zwischen einer
Kühlmittelkammer (9, 10) und einer Kühlkammer (7,
8) von dem der Unterseite (2) des Behälters (1) na-
heliegenden Bereich der Kühlmittelkammer (9, 10),
vorzugsweise vom Boden (9’, 10‘) der Kühlmittel-
kammer (9, 10), zu dem von der Unterseite (2) des
Behälters (1) entfernten Bereich der Kühlkammer (7,
8), vorzugsweise zur Decke (7’, 8’) der Kühlkammer
(7, 8), geführt ist.

4. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
die wenigstens eine Fluidleitung (12) zwischen zwei
Kühlmittelkammern (9, 10) im Wesentlichen parallel
zur Unterseite (2) des Behälters (1) ist.

5. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens eine Fluidleitung (11, 12) als Durch-
gangsöffnung in einer die Kammern (7, 8, 9, 10) von-
einander abgrenzenden Trennwand oder als, vor-
zugsweise in die Wandung des Behälters (2) inte-
grierter Fluidkanal ausgestaltet ist.

6. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
Mittel (13, 15) zum wahlweisen Verschließen we-
nigstens einer der Fluidleitungen (11, 12) zwischen
einer Kühlmittelkammer (9, 10) und einer Kühlkam-
mer (7, 8) und/oder zwischen zwei Kühlmittelkam-
mern (9, 10) vorgesehen sind.

7. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Behälter (1) auf der der Unterseite (2) gegenü-
berliegenden Oberseite einen Deckel (3) aufweist,
der zum gemeinsamen Verschließen wenigsten
zweier Kühlkammern (7, 8) des Behälters (1) aus-
gebildet ist, wobei die zu den durch den Deckel (3)
verschließbaren Kühlkammern (7, 8) zugehörigen
Kühlmittelkammern (9, 10) im Deckel (3) angeordnet
sind, und wobei der Deckel (3) derart ausgebildet
ist, dass bei geschlossenem Deckel (3) jeweils eine
der durch den Deckel (3) verschlossenen Kühlkam-
mern (7, 8) mit einer Kühlmittelkammer (9, 10) im
Deckel (3) fluidverbunden ist.

8. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprü-
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che,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Überwachungseinheit (16) zur Überwachung
der Temperaturen in den Kühlkammern (7, 8) des
Behälters (1) und/oder der Neigung des Behälters
(1) vorgesehen ist, wobei die Überwachungseinheit
(16) vorzugsweise zur drahtlosen Übertragung von
Überwachungs- und/oder Messergebnissen an eine
Auswerteeinheit ausgebildet ist.

9. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens ein Mittel (14) für eine aktive Konvektion
vorgesehen ist, wobei dieses wenigstens eine Mittel
vorzugsweise in einer oder mehreren Fluidleitungen
vorgesehen und vorzugsweise durch die Überwa-
chungseinheit ansteuerbar ist.

10. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
die voneinander getrennten Kühlkammern (7, 8)
durch wahlweise herausnehmbare Trennwände (6)
voneinander getrennt sind.

11. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Behälter und/oder die Trennwände aus ther-
misch isolierendem Material, vorzugsweise aus
Schaumpolystrol, sind.

12. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Kältemittel ein festes und sublimierbares Kälte-
mittel, vorzugsweise Trockeneis, ist.
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